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 Vorbemerkungen 0.

0.1. Allgemeine Hinweise 

Für den Neubau der Bundesautobahn A 94 im Abschnitt Dorfen - Helden-

stein wurde nach § 17 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) ein Plan-

feststellungsverfahren durchgeführt. Dabei wurden die von dem Vorhaben 

berührten öffentlichen und privaten Belange einschließlich der Umweltver-

träglichkeit im Rahmen der Abwägung berücksichtigt. 

 

Die Planfeststellung erstreckt sich insbesondere auf die Maßnahmen zum 

Bau der Autobahn, auf alle damit in Zusammenhang stehenden Folge-

maßnahmen, die aufgrund des Straßenbauvorhabens notwendig werden, 

sowie auf die im Sinne der Naturschutzgesetze erforderlichen Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen. 

 

Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließ-

lich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick 

auf alle von der geplanten Baumaßnahme berührten öffentlichen Belange 

festgestellt. Neben der Planfeststellung sind andere behördliche Entschei-

dungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihun-

gen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und andere Planfeststel-

lungen nicht erforderlich. Hiervon ausgenommen ist die wasserrechtliche 

Erlaubnis nach § 8 WHG. Aufgrund von § 19 WHG kann jedoch auch über 

die Erteilung dieser Erlaubnis im Planfeststellungsverfahren entschieden 

werden. 

 

Zweck der Planfeststellung ist es, alle durch das Vorhaben berührten öf-

fentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger der Straßenbau-

last und anderen Behörden sowie Betroffenen - mit Ausnahme der Enteig-

nung - umfassend rechtsgestaltend zu regeln. 

 

Insbesondere wird in der Planfeststellung darüber entschieden, 

 
- welche Grundstücke oder Grundstücksteile für das Vorhaben benötigt 

werden, 
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- wie die öffentlich-rechtlichen Beziehungen im Zusammenhang mit dem 

Vorhaben gestaltet werden, 

- welche Folgemaßnahmen an anderen öffentlichen Verkehrswegen er-

forderlich werden, 

- wie die Kosten bei Kreuzungsanlagen zu verteilen und die Unterhal-

tungskosten abzugrenzen sind und 

- welche Vorkehrungen im Interesse des öffentlichen Wohles oder im In-

teresse der benachbarten Grundstücke dem Träger der Straßenbaulast 

aufzuerlegen sind. 

 

Soll vor Fertigstellung eines Vorhabens der festgestellte Plan geändert 

werden, ist nach den Regelungen des § 17d FStrG i.V.m. Art. 76 

BayVwVfG zu verfahren.  

 

0.2. Hinweise zum bisherigen Verfahren 
Für den Neubau der Bundesautobahn A 94 von Dorfen bis Heldenstein 

wurde am 20.08.1998 die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens 

bei der Regierung von Oberbayern beantragt.  

Nach den Tekturen vom 06.08.2002 (1. Tektur), vom 10.03.2006 

(2. Tektur) und vom 28.03.2011 (3. Tektur) hat die Regierung von 

Oberbayern den Planfeststellungsbeschluss am 22.11.2011 erlassen. 

Dieser wurde beklagt. In der mündlichen Verhandlung vor dem Bayeri-

schen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) fand am 08.05.2012 eine gütli-

che Einigung mit den Klägern statt, womit bestandskräftiges Baurecht für 

die gesamte Trasse Dorfen vorliegt. 

 

0.3. Gegenständliche Planänderung 
Die gegenständliche Planänderung umfasst die Änderung der Stellplatz-

zahlen der PWC-Anlage bei Unterstollnkirchen, die Errichtung von Lärm-

schutzwänden zwischen Autobahn und PWC-Anlage, die Anordnung einer 

Sichtschutzwand sowie die Errichtung von Gestaltungswällen (BWV-Nr. 

49, 49a, 49b, 49c, 49d, 49e, 50 und 51). 
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Die durchzuführende Planänderung betrifft die planfestgestellten Unterla-

gen 3T (Blatt 2), 6T (BWV-Nr. 49, 49a, 49b, 50 und 51), 12.1T und 12.5T 

(Gestaltungsmaßnahmen G 2 und G 6). 

Die sich ergebenden Änderungen werden in den Unterlagen 1E (mit Anla-

gen), 3E (Blatt 2a) und 6E (BWV-Nr. 49, 49a, 49b, 49c, 49d, 49e, 50, 51, 

G 2E und G 6E) dargestellt. 

Weitere Unterlagen müssen im Rahmen dieser Planänderung nicht geän-

dert werden.  

Die Planänderung soll nach § 17d FStrG i.V.m. Art. 76 Abs. 1 BayVwVfG 

den festgestellten Plan für den Neubau der A 94 von Dorfen bis Helden-

stein vor der Fertigstellung ändern. Für die geringfügige Änderung des 

festgestellten Plans ist die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-

fung entbehrlich. 
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 Darstellung der Planänderung 1.
Die gegenständliche Planänderung umfasst die Änderung der Stellplatz-

zahlen der PWC-Anlage bei Unterstollnkirchen, die Errichtung von Lärm-

schutzwänden zwischen Autobahn und PWC-Anlage, die Anordnung einer 

Sichtschutzwand sowie die Errichtung von Gestaltungswällen (BWV-Nr. 

49, 49a, 49b, 49c, 49d, 49e, 50 und 51). 

Die Anzahl an PKW-Stellplätzen des nördlichen Parkplatzes wird von 55 

auf 29 verringert. Die LKW-Stellplätze werden von 26 auf 49, die Busstell-

plätze von 2 auf 3 erhöht.  

Die Anzahl an PKW-Stellplätzen des südlichen Parkplatzes wird von 55 

auf 28 verringert. Die LKW-Stellplätze werden von 26 auf 46, die Busstell-

plätze werden von 2 auf 3 erhöht.  

Auf beiden Parkplätzen ist weiterhin je ein Längsparkstreifen für Groß-

raum- und Schwertransporte vorgesehen. 

Durch die geänderten Stellplatzzahlen ergibt sich eine Änderung der 

räumlichen Aufteilung der Stellplatzbereiche auf beiden Parkplätzen. 

Aufgrund der geänderten Stellplatzzahlen verringert sich der zwischen 

A 94 und PWC-Anlage für die Anordnung von Lärmschutzwällen vorgese-

hene Platz. Daher werden in diesem Bereich nördlich und südlich der Au-

tobahn 3,0 m hohe Lärmschutzwände (BWV-Nr. 49a und 49b) angeord-

net. 

Zur optischen Abschirmung und landschaftlichen Einbindung der beiden 

PWC-Anlagen werden diese in Teilbereichen von Gestaltungswällen mit 

einer Höhe von 3,0 m umschlossen (BWV-Nr. 49d und 49e). 

Als Lückenschluss zwischen dem Lärmschutzwall (BWV-Nr. 39) und dem 

Gestaltungswall wird nördlich der Autobahn von km 35+997 bis 

km 36+134 eine 3,0 m hohe Sichtschutzwand (BWV-Nr. 49c)  angeordnet.  
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 Begründung der Planänderung 2.
Aufgrund der Planänderung ergeben sich keine Auswirkungen auf Lage 

und Höhe der planfestgestellten Trasse der A 94 im Neubauabschnitt Dor-

fen – Heldenstein.  

Mit Fertigstellung der Abschnitte Pastetten – Dorfen und Dorfen – Helden-

stein erhöht sich das Aufkommen an LKW-Verkehr. Um dem damit ver-

bundenen zusätzlichen Stellplatzbedarf gerecht zu werden, war u.a. ge-

plant, bei Mitterfeld (Töging am Inn) eine bewirtschaftete Rastanlage zu 

errichten. Diese Planung wird derzeit nicht weiterverfolgt. Es ist daher ge-

plant an der PWC-Anlage bei Unterstollnkirchen die Anzahl der LKW-

Stellplätze zu Lasten von PKW-Stellplätzen zu erhöhen. 

Die Lärmschutzwände zwischen den Richtungsfahrbahnen der Autobahn 

und der PWC-Anlage werden vorgesehen, da aufgrund des in diesen Be-

reichen durch die Änderung der Stellplatzzahlen verringerten Platzange-

bots die mit einer Höhe von 3,0 m über der Gradiente der Autobahn ge-

planten Lärmschutzwälle nicht mehr errichtet werden können. Sie werden 

daher durch platzsparende Lärmschutzwände ersetzt. 

Die Gestaltungswälle am äußeren Rand der PWC-Anlagen und den daran 

anschließenden landwirtschaftlichen Nutzflächen im Norden und Süden 

dienen der optischen Abschirmung der Anlagen gegenüber der umliegen-

den Bebauung und der landschaftlichen Einbindung der Anlagen. 

Um die Lücke zwischen dem Lärmschutzwall (BWV-Nr. 39) und dem Ge-

staltungswall am nördlichen Rand der PWC-Anlage zu schließen, wird in 

diesem Bereich eine Sichtschutzwand angeordnet.  
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 Durchführung der Baumaßnahme 3.

3.1. Zeitliche Abwicklung 
Im Abschnitt Dorfen – Heldenstein wurden am 10.06.2013 sogenannte 

Vorwegmaßnahmen begonnen. Mit dem Bau der Gesamtmaßnahme soll 

voraussichtlich im Jahr 2016 begonnen werden. Insgesamt ist mit einer 

Bauzeit von ca. drei bis vier Jahren für die Gesamtmaßnahme zu rechnen.  

 

3.2. Grunderwerb 

Für die Planänderung werden keine Flächen Dritter zusätzlich bean-

sprucht.  
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 Auswirkungen der Planergänzung;  4.

4.1. Schutz-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach den Umwelt-
Fachgesetzen 
 

4.1.1. Naturschutzrecht − Vorbemerkungen 
Die gegenständliche Planänderung, die zwischen Bau-km 35+997 und 

Bau-km 36+560 im Bereich der PWC-Anlagen Unterstollnkirchen vorge-

sehen ist, betrifft die Belange von Natur und Landschaft durch zusätzliche 

Versiegelung von landwirtschaftlich intensiv genutzter Ackerflächen und 

von Abbau- und Ablagerungsflächen einer Kiesgrube sowie durch Anpas-

sungen der geplanten landschaftspflegerischen Maßnahmen im Rahmen 

der Gestaltungsmaßnahmen G 2 und G 6 (Landschaftsgerechte Einbin-

dung der Lärmschutzanlagen bzw. landschaftsgerechte Gestaltung der 

Parkplätze mit WC-Anlagen). Die bautechnisch erforderlichen Maßnah-

men führen dabei nur zu Änderungen von Flächen, die bereits mit den 

planfestgestellten PWC-Anlagen überplant waren. Die Planänderungen 

haben gegenüber den Planfeststellungsunterlagen zur 3. Tektur vom 

28.02.2011 keine wesentlichen Änderungen hinsichtlich der Beurteilung 

der Belange von Natur und Landschaft zur Folge. 

 

4.1.2. Kurze Charakterisierung von Natur und Landschaft 
Der rund 560 m lange Teilabschnitt in dem die bautechnischen Maßnah-

men vorgesehen sind, liegt südöstlich von Dorfen bzw. unmittelbar nörd-

lich von Unterstollnkirchen. Die Autobahn verläuft hier durch die starkwel-

lige Altmoränenlandschaft des Isen-Sempt-Hügellandes, die überwiegend 

intensiv landwirtschaftlich genutzt wird und hier relativ strukturarm ist. Der 

tief eingeschnittene, breite Talraum der Goldach, dem eine hohe Bedeu-

tung für den Naturhaushalt, das landschaftliche Funktionsgefüge und das 

Landschaftsbild zukommt und der mit einer langen Talbrücke gequert 

wird, befindet sich in einem Abstand von rund 300 m bis 160 m südlich der 

geplanten PWC-Anlagen.  
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4.1.3. Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete, Arten und Bestandteile der 
Natur 
Das FFH-Gebiet "Isental mit Nebenbächen" (DE 7739-371) liegt in einem 

Abstand von rund 260 m südlich der planfestgestellten PWC-Anlagen. Die 

Planänderung hat keine Änderungen der projektspezifischen Wirkungen 

und damit der Beurteilung im Rahmen der Planfeststellungsunterlagen zur 

3. Tektur vom 28.02.2011 zur Folge. 

Die planfestgestellten PWC-Anlagen liegen im Aktionsraum von Individuen 

der Fledermausart Großes Mausohr (Myotis myotis), die in der Wochen-

stube in Schwindkirchen (Kirche) leben. Diese Wochenstube ist ein Teil 

des FFH-Gebietes "Mausohrkolonien im Unterbayerischen Hügelland" (DE 

7839-371). Die in den Planfeststellungsunterlagen zur 3. Tektur vom 

28.02.2011 zum Schutz der Fledermäuse vor Kollisionen mit Fahrzeugen 

auf der geplanten Autobahn vorgesehenen Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen sind von der gegenständlichen Planänderung nicht be-

rührt und können entsprechend den planfestgestellten fachlichen Vorga-

ben umgesetzt werden. Die gegenständliche Planänderung hat daher kei-

ne Änderungen der projektspezifischen Wirkungen und damit der Beurtei-

lung im Rahmen der Planfeststellungsunterlagen zur 3. Tektur vom 

28.02.2011 zur Folge.  

Die Landschaft im Bereich des gegenständlichen Teilabschnittes der Au-

tobahn ist Lebensraum europäisch geschützter Tierarten. Die Planände-

rung hat jedoch keine Änderungen der projektspezifischen Wirkungen und 

damit der Beurteilung im Rahmen der Planfeststellungsunterlagen zur 

3. Tektur vom 28.02.2011 zur Folge. 

Schutzgebiete nach §§23 – 29 BNatSchG sind im Bereich der gegen-

ständlichen Planänderung nicht vorhanden. 

Nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG gesetzlich ge-

schützte Biotope sowie nach § 39 Abs. 5 BNatSchG bzw. 

Art. 16 Abs. 1 BayNatSchG geschützte Tiere, Pflanzen und Lebensstätten 

sind von der gegenständlichen Planänderung nicht betroffen. 
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4.1.4. Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen  
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen vorhandener Lebensstätten und 

Arten werden im Rahmen der Ausführungsplanung bzw. der Baudurchfüh-

rung die in den Planfeststellungsunterlagen zur 3. Tektur vom 28.02.2011 

festgelegten Schutzmaßnahmen der Landschaftspflegerischen Begleitpla-

nung (Unterlage 12 T) bzw. die festgelegten Maßnahmen zur Vermeidung 

und Minimierung von Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes DE 7839-371 

"Mausohrkolonien im Unterbayerischen Hügelland" (Unterlage 17.3.1 T) 

berücksichtigt. Durch die gegenständliche Planänderung ergeben sich 

diesbezüglich keine Änderungen. 

 

4.1.5. Landschaftspflegerische Maßnahmen zur Gestaltung des Straßen-
raumes 
Die in den Planfeststellungsunterlagen zur 3. Tektur vom 28.02.2011 fest-

gelegten Gestaltungsmaßnahmen der Landschaftspflegerischen Begleit-

planung (Unterlage 12 T) werden im Rahmen der Ausführungsplanung 

bzw. der Baudurchführung an die neuen Verhältnisse im Bereich der 

PWC-Anlagen angepasst. Durch die gegenständliche Planänderung erge-

ben sich aufgrund der bautechnisch erforderlichen Maßnahmen nur im 

Rahmen der Gestaltungsmaßnahmen G 2E und G 6E (Landschaftsge-

rechte Einbindung der Lärmschutzanlagen bzw. landschaftsgerechte Ge-

staltung der Parkplätze mit WC-Anlagen) Anpassungen der geplanten 

landschaftspflegerischen Maßnahmen. Die optische Abschirmung und 

Einbindung der PWC-Anlagen erfolgt durch Begrünung bzw. Bepflanzung 

der am äußeren Rand der PWC-Anlagen vorgesehenen Gestaltungswälle. 

 

4.1.6. Unvermeidbare Beeinträchtigungen 
Durch die gegenständliche Planänderung ergeben sich folgende unver-

meidbare Beeinträchtigungen: 

- Kleinflächige zusätzliche Versiegelung von landwirtschaftlich inten-

siv genutzten Ackerflächen (4.200 m²) durch den Bau zusätzlicher 

LKW-Stellplätze (BWV-Nr. 49). 
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4.1.7. Ermittlung des Eingriffs und des Ausgleichsflächenbedarfs 
Die bautechnischen Maßnahmen für die gegenständliche Planänderung 

werden auf Flächen angelegt, die bereits in den Planfeststellungsunterla-

gen zur 3. Tektur vom 28.02.2011 als dauerhafter Grunderwerb für den 

Bau der Autobahn bzw. der PWC-Anlagen vorgesehen waren. Durch den 

Bau zusätzlicher LKW-Stellplätze werden die im Bereich der PWC-

Anlagen geplanten Grünflächen zu Lasten von Verkehrsflächen verkleinert 

und versiegelt. Für diese unvermeidbaren Beeinträchtigungen wird ent-

sprechend der "Gemeinsamen Grundsätze"1 ein zusätzlicher Ausgleichs-

flächenbedarf von insgesamt 0,13 ha in Ansatz gebracht. 

Der im Rahmen der Planfeststellungsunterlagen zur 3. Tektur vom 

28.02.2011 ermittelte Ausgleichsflächenbedarf für den Naturhaushalt von 

gerundet 50,78 ha (siehe Unterlage 12.1 T, Tab. 3, Buchstaben A, B und 

D) erhöht sich unter Berücksichtigung des zusätzlichen Ausgleichsflä-

chenbedarfs der Planänderung "PWC-Anlage bei Unterstollnkirchen" um 

0,13 ha auf insgesamt 50,91 ha. Dem stehen gemäß Planfeststellungsun-

terlagen zur 3. Tektur geplante Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit 

Schwerpunkt Naturhaushalt mit einer anrechenbaren Fläche von insge-

samt 51,00 ha (siehe Unterlage 12.1 T, Tab. 4) gegenüber. Hierzu auch 

nachfolgende Tabelle: 

Ausgleichsflächenbedarf 
Naturhaushalt,  
3. Tektur vom 28.02.2011 

50,78 ha 
 

  

Zusätzlicher Ausgleichs-
flächenbedarf Naturhaus-
halt, 
Planänderung "PWC-
Anlage bei Unterstolln-
kirchen" 

0,13 ha   

Ausgleichsflächenbedarf 
Naturhaushalt, Summe 

50,91 ha Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen mit Schwer-
punkt Naturhaushalt,  
3. Tektur vom 28.02.2011 

51,00 ha 
(anrechen-

bare Fläche) 

Der zusätzliche Ausgleichsflächenbedarf kann somit über die bisher ge-

planten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen abgedeckt werden. Zusätzli-

1 "Grundsätze für die Ermittlung von Ausgleich und Ersatz nach Art. 6 und 6a BayNatSchG bei staatlichen Straßenbauvorha-
ben" der Bayerischen Staatsministerien des Innern und für Landesentwicklung und Umweltfragen (Bekanntmachung vom 
21.06.1993) 
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che Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind daher im Rahmen der ge-

genständlichen Planänderung nicht erforderlich. 

In Anlage 2 der Antragsunterlagen erfolgt eine nachrichtliche Gegenüber-

stellung der Eingriffe und des sich daraus ergebenden Ausgleichsflächen-

bedarfes mehrerer in Aufstellung befindlicher Planänderungsverfahren des 

Vorhabensträgers. Übersteigt der erforderliche Ausgleichsflächenbedarf 

mehrerer Planänderungsverfahren in Summe die vorhandenen Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen, wird in einem nachgeführten Planände-

rungsverfahren für landschaftspflegerische Maßnahmen eine Nachbilan-

zierung des Ausgleichsflächenbedarfes mit Ausgleich der Eingriffe durch-

geführt.      

 

4.2. Waldrecht / Erhaltung des Waldes nach Art. 9 BayWaldG 
Wald im Sinne des Waldgesetzes ist von der gegenständlichen Planände-

rung nicht betroffen. 

 

4.3. Lärmsituation / Lärmberechnung 

Aufgrund der Anordnung von Lärmschutzwänden (BWV-Nr. 49a und 49b) 

mit einer Höhe von 3,0 m über Gradiente zwischen den Richtungsfahr-

bahnen der Autobahn und der Errichtung einer Sichtschutzwand (BWV-Nr. 

49c) mit einer Höhe von 3,0 m über Gradiente wurde die Lärmsituation 

überprüft. 

Durch die vorgenannten Änderungen ergeben sich keine Verschlechte-

rungen an den im Rahmen der Planfeststellung betrachteten Immission-

sorten im Bereich der PWC-Anlage.    

 

4.4. Wasserwirtschaft 
Das auf der PWC-Anlage anfallende Oberflächenwasser wird mit der 

Längsentwässerung der A 94 der Entwässerungsanlage 2 (BWV-Nr. 61) 

zugeleitet.  
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Die Versorgung der PWC-Anlage mit Wasser wird mittels neuen Wasser-

leitungen (BWV-Nr. 50), die an eine bestehende Wasserleitung ange-

schlossen werden, gewährleistet.  

Die Beseitigung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt durch Verlegung 

von Abwasserleitungen (BWV-Nr. 51), die an eine bestehende Abwasser-

leitung angeschlossen werden.    

 

 



A94, Neubau Dorfen – Heldenstein Planänderung PWC-Anlage – Anlage 1 zu Unterlage 1 E 

 

Anlage 1 

Maßnahmenbeschreibung zum Lageplan der Landschaftspflegerischen Maßnahmen 
(Formblätter) 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme Maßnahmenblatt Maßnahmennummer 

A 94 München – Pocking (A 3) 
Streckenteilabschnitt  
Dorfen - Heldenstein 

Planänderung 
PWC-Anlage 

 
Blatt Nr. 1, 2, 3 und 4  

 

G 2E 
(S=Schutz-, A=Ausgleichs-, E=Ersatz-, 

G=Gestaltungsmaßnahme, CEF= vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahme) 

Lage der Maßnahme: / Bau-km: siehe Maßnahmenbeschreibung 
nächster Ort: siehe Maßnahmenbeschreibung 

Konflikt Nr.: 1 bis 8 im Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 12.3 T) 

Beschreibung: 
- Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, von Erholung und Naturgenuss sowie des landschaftlichen 

Gefüges 
 
Eingriffsumfang: - 

Maßnahme zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen (Unterlage 
12.5 T) 

Landschaftsgerechte Einbindung der Lärmschutzanlagen 
Ziel/ Begründung der Maßnahme: 
- Gestaltung der Lärmschutzwälle nach landschaftsästhetischen und landschaftsökologischen Erfordernissen 

sowie unter Berücksichtigung der Belange des speziellen Artenschutzes 
- Einbindung der Autobahn, der Lärmschutzwälle und der Lärmschutz- bzw. Immissionsschutzwände in das 

Landschaftsbild 
- Minimierung hinsichtlich der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Arten- und Biotopausstat-

tung 
- Vermeidung von Schädigungen und von Störungen geschützter Tierarten 
 

Maßnahmenbeschreibung: 
1. Gestaltung der Böschungsflächen entsprechend den Straßenböschungen mit den beiden Standort-

typen humusiert (für Gehölzpflanzungen) und wenig humusiert (für Anlage von Wiesenflächen) 
2. Begrünung mit unterschiedlichen Gehölzpflanzungen (Einzelbäume, Baum- und Strauchgruppen, 

Hecken), Aussaat geeigneter Samenmischungen 
3. Abschnittsweise Eingrünung der Lärmschutzwände mit Kletterpflanzen 
 

Lage der Gestaltungsmaßnahme: km nächster Ort 
  35+400 - 36+000 li Kaidach 

 36+150 - 36+435 36+125 – 36+450 li Unterstollnkirchen 
 36+200 - 36+475 36+155 – 36+480 re Unterstollnkirchen 
 37+540 - 38+720 li Nicking / Steinberg 
 38+220 - 38+700 re Gmain 
 39+100 - 39+700 li Schwindkirchen / Bonesmühle 
 39+760 - 40+220 re Grimmelbach 
 41+360 - 42+080 li Friedlrimbach 
 41+400 - 42+080 re Mitterrimbach 
 42+410 - 43+000 li / re Pfaffenkirchen/Frauenornau 
 44+080 - 44+840 li Mimmelheim 
 44+240 - 44+820 re Deutenheim / Peißing 
 46+360 - 46+540 re Klebing 
 47+225 - 47+820 li Weidenbach 
 48+000 - 48+360 li Weidenbach 
 48+020 - 48+360 re  Schmidham 
 48+470 -48+700 re Schmidham 
 49+430 - 50+040 re Küham / Heldenstein / Harting 

 

Fortsetzung: nächste Seite 

Planänderung vom
 14.03.2014 
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A94, Neubau Dorfen – Heldenstein Planänderung PWC-Anlage – Anlage 1 zu Unterlage 1 E 

 
Fortsetzung: 
G2E: Landschaftsgerechte Einbindung der Lärmschutzanlagen 
 

Die Maßnahmen werden im Rahmen der Landschaftspflegerischen Ausführungsplanung mit der unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmt. 
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: 
Während der Bauphase bzw. spätestens in der 1. Vegetationsperiode nach Abschluss der Bauarbeiten für die 
A 94 in Abhängigkeit der Standsicherheit der Böschungen 
 
Flächengröße: in die Fläche der Maßnahme G 1 integriert 

Vorgesehene Regelung 
Flächengröße der öffentl. Hand - Künftiger Eigentümer: Bundesrepublik Deutschland 
Flächen Dritter  
Grunderwerb  Künftige Unterhaltung: Bundesrepublik Deutschland 
Nutzungsänderung / -beschränkung - 
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A94, Neubau Dorfen – Heldenstein Planänderung PWC-Anlage – Anlage 1 zu Unterlage 1 E 

 

Bezeichnung der Baumaßnahme Maßnahmenblatt Maßnahmennummer 

A 94 München – Pocking (A 3) 
Streckenteilabschnitt  
Dorfen - Heldenstein  

Planänderung 
PWC-Anlage 

 
Blatt Nr. 2 

 

G 6E 
(S=Schutz-, A=Ausgleichs-, E=Ersatz-, 

G=Gestaltungsmaßnahme, CEF= vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahme) 

Lage der Maßnahme: / Bau-km: 36+350 
nächster Ort: Kaidach 

Konflikt Nr.: 1 im Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 12.3 T) 

Beschreibung: 
- Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Arten- und Biotopausstattung 
 
Eingriffsumfang: - 

Maßnahme zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen (Unterlage 
12.5 T) 

Landschaftsgerechte Gestaltung der Parkplätze mit WC-Anlagen 
Ziel/ Begründung der Maßnahme: 
- Gestaltung der Rastplätze zur Erholung der Verkehrsteilnehmer unter Berücksichtigung landschaftsästheti-

scher und landschaftsökologischer Erfordernisse 
- Minimierung hinsichtlich der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Arten- und Biotopausstat-

tung 
 
Maßnahmenbeschreibung: 
1. Gestaltung der Böschungsflächen und Gestaltungswälle entsprechend den Straßenböschungen mit 

den drei Standorttypen humusiert (für Gehölzpflanzungen), wenig humusiert (für Anlage von Wiesen-
flächen) und nicht humusiert (Rohbodenstandorte) 

2. Begrünung mit unterschiedlichen Gehölzpflanzungen (Einzelbäume, Gehölzgruppen, Hecken) 
3. Beschattung der Parkplätze und Erholungsbereiche durch Großbäume 
 
 
Die Maßnahmen werden im Rahmen der Landschaftspflegerischen Ausführungsplanung mit der unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmt. 
 
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: 
Während der Bauphase (Strecke) bzw. spätestens in der 1. Vegetationsperiode nach Abschluss der Bauarbeiten 
für die PWC-Anlagen 
 
Flächengröße: in die Fläche der Maßnahme G 1 integriert 

Vorgesehene Regelung 
Flächengröße der öffentl. Hand - Künftiger Eigentümer: Bundesrepublik Deutschland 
Flächen Dritter  
Grunderwerb  Künftige Unterhaltung: Bundesrepublik Deutschland 
Nutzungsänderung / -beschränkung - 
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Nachrichtlich       Anlage 2 
 
A 94 München – Pocking (A3) 
Abschnitt Dorfen - Heldenstein 
Planänderungen nach § 17d FStrG 
 
Gegenüberstellung Eingriff /Ausgleich und Ersatz (Zusammenfassung) – 
Gesamtübersicht Naturhaushalt 
 
 

Ausgleichsflächenbedarf 
Naturhaushalt, 
3. Tektur vom 28.02.2011 

 
 

50,78 ha 

Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen mit Schwerpunkt 
Naturhaushalt,  
3. Tektur vom 28.02.2011 

51,00 ha 
(anrechen-

bare 
Fläche) 

Zusätzlicher Ausgleichs-
flächenbedarf Naturhaus-
halt, 
Planänderung "Zusätzlicher 
Grunderwerb für 
nachgeordnetes Wegenetz 
und Lärmschutzwall für 
Mainbach" vom 31.01.2014 

 
 
 

0,02 ha 

  

Zusätzlicher Ausgleichs-
flächenbedarf Naturhaus-
halt, 
Planänderung "GVS 
Deutenheim und GVS 
Krafting - Mimmelheim" 
vom 07.03.2014 

 
 
 

0,17 ha 

  

Zusätzlicher Ausgleichs-
flächenbedarf Naturhaus-
halt, 
Planänderung "Bereich 
K 49/2s" und Verlegung 
Kirchbrunner Bach  
vom 21.03.2014 

 
 
 

0,25 ha 

 

  

Zusätzlicher Ausgleichs-
flächenbedarf Naturhaus-
halt, 
Planänderung "PWC-
Anlagen" 
vom 14.03.2014 

 
 
 

0,13 ha 

  

Ausgleichsflächenbedarf 
Naturhaushalt, Summe 

51,35 ha Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen mit Schwerpunkt 
Naturhaushalt,  
Summe 

51,00 ha 
(anrechen-

bare 
Fläche) 

 
 
  Saldo, gesamt: - 0,35 ha 
 



U n t e r s t o l l n k i r c h e n

wird rekultiviert

B
au

en
de

0+
52

2.
08

7

von km 35+400 bis km 36+000

36+000.000

36+500.000

R
=3000

A
=1600

36+347.887

R
=1

80

R
=1

80

A
=8

5

A
= 8

5

R
=2

50

A
= 8

5

A
=8

5

0+
47

4.
82

7

0+
43

4.
68

8

0+
40

5.
78

6

0+
203

.909

Wasserleitung DN 125

Gmkg Stollnkirchen

2

1

48

45

ÖFW
0,75 / 3,00 / 0,75

55
GVS

52

50
51

50

51

49b

49a

1,50 / 6,50 / 1,50

PWC-Anlage
49

49

49b

49a

50

50

51

51

Lärmschutzwand
Höhe 3,00 m ü. Grad.
von km 36+125 bis km 36+450

Lärmschutzwand
Höhe 3,00 m ü. Grad.
von km 36+155 bis km 36+480

49c

Sichtschutzwand
Höhe 3,00 m ü. Grad.
von km 35+997 bis km 36+134

39

49e
Gestaltungswall
Höhe 3,00 m ü. Gelände der PWC-Anlage
von km 36+134 bis km 36+400

49d
Gestaltungswall
Höhe 3,00 m ü. Gelände der PWC-Anlage
von km 36+260 bis km 36+460

G2E

G6E

G2E

G6E

bearbeitet

Referat 431

geprüft

Unterlage

Blatt Nr.

Maßstab

Freistaat Bayern
Autobahndirektion Südbayern

Aufgestellt:
München, den 31.07.1998
Autobahndirektion Südbayern

Datum Zeichen

1 :

Projekt: Datei:

Seidlstraße 7-11, 80335 München, Tel. 089/54552-0, Fax 089/54552-200, E-Mail: poststelle@abdsb.bayern.de

aufgestellt

Abteilung 4

gezeichnet

Sachgebiet 43

Datum NameArt der ÄnderungNr.

Planfeststellung

BAB A 94 München - Pocking (A 3)

Neubau
Dorfen - Heldenstein

Strecken-km 34,730 bis km 50,040

W o l t e r e c k ,  Präsident

Lageplan

Peetz

Rehm

Dr. Wüst

Plotdatum: Luftbild(er), Geodaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung

Legende :

3.  Tektur                           vom  28.02.2011
zu den Planfeststellungsunterlagen

 vom 31.07.1998

2 000

Aufgestellt:
München, den   28.02.2011
Autobahndirektion Südbayern

L i c h t e n w a l d,  Präsident

1.  Tektur                           vom  31.07.2002
zu den Planfeststellungsunterlagen

 vom 31.07.1998

Aufgestellt:
München, den     31.07.2002
Autobahndirektion Südbayern

W o l t e r e c k ,  Präsident

Schmidt / M.Swita

3

2 a

Bauwerksverzeichnis - Nummer (planfestgestellt)

PWC-Anlage bei Unterstollnkirchen
von km 36+000 bis km 36+500

Januar 2011

E

Planänderung                                 vom 14.03.2014
zu den Planfeststellungsunterlagen

 vom 31.07.1998

Aufgestellt:
München, den   14.03.2014
Autobahndirektion Südbayern

P e i k e r, Leitender Baudirektor

Bauwerksverzeichnis - Nummer (Planänderung)

35

35

1 Änderung der Stellplatzzahlen März 2014 Tänzler/Hofmann

Januar 2011

Januar 2011

Januar 2011

16.05.2014



HOCHSILO

N i c
 k i n

 g

U n t e r s c h i l t e r n

S e e m ü h l e

M i r
 d e l s

 b e r g

K a i d
 a c h

S c h w i n d k i r c h e n

wird rekultiviert

0+
00

0.
00

0

Bau
en

de

Bau
be

gin
n

Baubeginn

0+000.000

0+
00

0.
00

0

0+
52

2.
08

7

Bauende

0+330,000

1,50 / 10,00 / 3,00 / 10,00 / 1,50

w
ird

 re
ku

lti
vi

er
t

Lärm- und

Lärm
schutzw

all

h=3,25m ü. G
rad

von km 35+400 bis k
m 36+000

Durchlass

Lärm- und Irri
tationsschutzwand

h=4,0m ü. G
rad.

Lärm
schutzw

all

h=3,00m ü. G
rad.

von km 36+150 bis k
m 36+435

Lärm
schutzw

all

h=3,00m ü. G
rad.

von km 36+200 bis k
m 36+280

Lärm
schutzw

all

h=3,25m ü. G
rad.

von km 36+280

bis km 36+475

Irrit
ationsschutzwand

h=4,0m ü. G
rad.

Irritationsschutzwandh=4,0m ü.Grad.

G
VS U

nt
er

sto
lln

kir
ch

en

-Schwindkirc
hen

36+
000.000

36+
500.000

37+
000.000

37+
500.000

38+000.000

A
=2000

R
=3000

R
=

3000

A
=

1600

A
=

1600

A
=

800

A
=

800

R
=

2000

35+
774.769

36+
347.887 37+

201.220

37+
521.220

R=

8

R=

8 G
VS U

nterstollnkirchen-Kaidach

G
VS O

be
rs

ch
ilte

rn
 - 

Sch
win

dk
irc

he
n

Pocking
München

Pocking
München

Lärmschutzwall
h=3,5m ü. Grad.
von km 37+540 bis km 38+200

452,70
451,75

454,50

455,00

453,75

455,70
457,60

455,60
460,00

460,40

459,20

Versickerbecken

Absetzbecken

Versickerbecken

Absetzbecken

Entwässerungsanlage 2

Entwässerungsanlage 3

Immissionsschutzwand
beidseitig h=2,50m ü. Grad.
von km 36+785 bis km 37+205

Notüberlauf 453,70

DN 450

K 37/1

K37/2

K 36/1

R =380 A =150

R=1
80 R
=1

80 A
=8

5

A
=8

5 R
=2

50

A
=8

5

A=90

A=90

A=90
R=200

R=200 A=70

A=7
0

R=8

R=8

A=90

R=250

A
=8

5

0+400.819

0+341.608

0+
47

4.
82

7
0+

43
4.

68
8

0+
40

5.
78

6

0+171.509

0+131.009

0+
05

1.
46

4

0+
02

6.
96

4

0+203.909

Fer
nm

eld
el

eit
un

g 
Deu

tsc
he

 T
ele

ko
m

ge
pl

. 2
0 

kV
 - 

Kab
el

tra
ss

e 
(M

S-K
ab

el
)

20kV - Doppelleitung E.ON Bayern

 2
0 

kV
 - 

Dop
pe

lle
itu

ng
  E

.O
N B

ay
er

n

gepl. NSP - Kabeltrasse

gepl. 20 kV - Kabeltrasse

gepl. 2
0 kV

 - K
abeltra

sse

W
as

se
rle

itu
ng

 D
N 12

5 Z
weck

ve
rb

an
d Is

en
er

 G
ru

pp
e

Wasserleitung DN 125

W
asserleitung D

N
 125 Zw

eckverband Isener G
ruppe

110 kV - Leitung   E
.ON Netz GmbH

Neufinsing - A
ltmühldorf

110 kV - Leitung   E
.ON Netz GmbH

Neufinsing - A
ltmühldorf

Verschiebung des

Mastes 112

um ca. 40m

M
S - Leitung   Kraftw

erke H
aag G

m
bH

20 kV
 - Leitung K

raftw
erke H

aag G
m

bH

0,4 kV Niederspannungsleitung

Kraftwerke Haag GmbH

ge
pl.

 E
nd

m
as

t

20 kV
 - L

eitu
ng

Kraftw
erke

 H
aag G

mbH

gepl. E
ndmast

gepl. E
ndmast

0,4 KV-Kabel

Stadtwerke Dorfen

Gasleitung  Erdgas Südbayern (Erding)

Gmkg Stollnkirc
hen

Gmkg. S
chilte

rn

K 37/1

K37/2

K 36/1

K 37/1

K37/2

75b

Priv
ate

Wasser-

ÖFW

GVS

0,75 / 3
,00 / 0

,75

1,50 / 6
,50 / 1

,50

ÖFW

0,75 / 3
,00 / 0

,75

40a

45

42
41

43

39

2

1

44

0,75 / 3,00 / 0,75

48

45 ÖFW
0,75 / 3,00 / 0,75

49

49

73

74

68

70

69

67

68 GVS

65

66

54

62

64

61

63

57

ÖFW

65

62

55

59

55 GVS

56

ÖFW

52

53

52

60

GVS
1,50 / 6,50 / 1,50

58

51

50 51

50
51

2

74

GVS

75

75a

78

76
GVS

54a

1

49b

49a

75c

1,50 / 6
,50 / 1

,50

44a

69a

1,50 / 6,50 / 1,50

PWC-Anlage

WC

WC

bearbeitet

Referat 431

geprüft

Unterlage

Blatt Nr.

Maßstab

Freistaat Bayern
Autobahndirektion Südbayern

Aufgestellt und geprüft:
München, den  31.07.1998
Autobahndirektion Südbayern

Datum Zeichen

1 : 2 000

Projekt: Datei:

Seidlstraße 7-11, 80335 München, Tel. 089/54552-0, Fax 089/54552-200, E-Mail: poststelle@abdsb.bayern.de

aufgestellt

Abteilung 4

gezeichnet

Sachgebiet 43

Datum NameArt der ÄnderungNr.

Planfeststellung

BAB A 94 München - Pocking (A 3)

Neubau
Dorfen - Heldenstein

Strecken-km 34,730 bis 50,040

W o l t e r e c k,  Präsident

Januar 2011

Januar 2011

Januar 2011

Januar 2011

Lageplan

Schmidt / M.Swita

Peetz

Rehm

Dr. Wüst

Plotdatum: Luftbild(er), Geodaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung

Aufgestellt:
München, den  31.07.2002
Autobahndirektion Südbayern

W o l t e r e c k,  Präsident

1. Tektur
zu den Planfeststellungsunterlagen

vom 31.07.2002

vom 31.07.1998

3

2

km 35+800 bis km 37+700

Unterführung eines
Entwässerungsgrabens und
Querungshilfe für Fledermäuse

Abm.: 4,0m x 3,5m

T

35

Legende:

39

74

G1

G1

G1

Bauwerksverzeichnis - Nummer

Bauwerksverzeichnis - Nummer

Bauwerksverzeichnis - Nummer

Bauwerksverzeichnis - Nummer

Bauwerksverzeichnis - Nummer

Bauwerksverzeichnis - Nummer

1. Tektur

3. Tektur

1. Tektur

3. Tektur

Aufgestellt:
München, den   28.02.2011
Autobahndirektion Südbayern

L i c h t e n w a l d,  Präsident

3. Tektur
zu den Planfeststellungsunterlagen

vom 28.02.2011

vom 31.07.1998

K 37/2 Bau-km 37+797

K 36/1 K 37/1Bau-km 36+995

Brücke über das Goldachtal

STW = 420,00m , LHmax. = 17,00m
B.zw.Gel.=29,50m ; Kr.Winkel = 100 gon

Bau-km 37+329

Unterführung der GVS Unterschiltern - Steinberg

LW = 12,00m , LH - 4,50m
B.zw.Gel.=29,50m ; Kr.Winkel = 54 gon

v

16.03.2011

as-a-loesch
22.11.2011

as-a-schmidt
nachrichtlich




	Digitaler Planungsordner A 94 München - Pocking (A 3); Abschnitt Dorfen - Heldenstein; Neubau von km 34+730 bis km 50+040; Planänderung der PWC-Anlage bei Unterstollnkirchen
	Planänderungbeschluss vom 13. November 2014
	Inhaltsverzeichnis
	U 1 E Erläuterungsbericht
	Anlage 1 - Maßnahmenbeschreibung zum Lageplan der Landschaftspflegerischen Maßnahmen
	Anlage 2 - Gegenüberstellung Eingriff /Ausgleich und Ersatz (Zusammenfassung) - Gesamtübersicht Naturhaushalt

	U 3 Lagepläne
	U 3 E Blatt 2a - Lageplan PWC-Anlage bei Unterstollnkirchen von km 36+000 bis km 36+500; M 1 : 2 000
	U 3 T Blatt 2 - Lageplan, km 35+800 bis km 37+700; M 1 : 2 000 

	U 11 Luftbildplan
	U 11 E Blatt 1a - Luftbildplan zur Lärmberechnung, von km 35+000 bis km 37+500; M 1 : 5 000





